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 Veröffentlicht am 16.01.2001

Norm

MRG idF 3.WÄG §16 Abs4

Rechtssatz

Werden im Mietvertrag die für den Lagezuschlag maßgeblichen Umstände (hier: ruhige, zentrumsnahe Lage)

ausreichend deutlich angegeben, so muss die Berufung des Vermieters auf einen Lagezuschlag im

Mietzinsprüfungsverfahren genügen, um ihn zu ermitteln und zu berücksichtigen.
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